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Öffentliche Zustellung 

Gegen Birgit  JENNEN, letzte bekannte Anschrift:   
41372 Niederkrüchten,  Dorfstraße 40, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 17.07.2012 ein 
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43 02 Ru., 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht festgestellt werden kann. 

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr sowie montags und 
mittwochs in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
eingesehen und in Empfang genommen werden auf 
meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0127.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
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Viersen, 17.07.2011

Kreis Viersen
Der Landrat

Im Auftrag
gez. 

Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 631

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Dirk Ploenes, letzte bekannte Anschrift: 
Grenzwaldstraße 33, 41334  Nettetal, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 19.07.2012 ein 
 Schreiben des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 3643st , 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr sowie montags und 
mittwochs in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
eingesehen und in Empfang genommen werden auf 
meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0128.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, 19.07.2012

Kreis Viersen
Der Landrat

Im Auftrag
gez. 

Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 632

Bekanntmachung 
der Gemeinde Brüggen

Satzung der Gemeinde Brüggen
über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 

des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche 

Maßnahmen 

vom 15.05.2012

Der Rat Gemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 
15.05.2012 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. 
S. 685) und des § 8 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NW 1969 S. 712/SGV 
NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S. 687) folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Erhebung des Beitrages

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Er-
weiterung und Verbesserung von Anlagen im Bereich 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als 
Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme den Eigentümern und Erbbauberech-
tigten der erschlossenen Grundstücke erwachsen-
den wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Gemeinde 
Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

Das Gleiche gilt für die aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Entschließung der Gemeinde bereitgestellten Stra-
ßen, Wege und Plätze (insbesondere Wirtschaftswe-
ge).

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für
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1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsne-
benkosten) und die Freilegung der für die 
Herstellung, Erweiterung und Verbesse-
rung der Anlagen benötigten Grundflächen, 

2. den Wert der von der Gemeinde aus ih-
rem Vermögen bereitgestellten Flächen 
zum Zeitpunkt des Beginns der Maßnahme, 

3. die Herstellung, Erweiterung und Ver-
besserung der Fahrbahn mit Unterbau, 
Tragschichten und Decke sowie für not-
wendige Erhöhungen und Vertiefungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung 
von

a) Radwegen,
b) Gehwegen,
c) Beleuchtungseinrichtungen,
d) Entwässerungseinrichtungen,
e) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
f) Parkflächen,
g) unselbständige Grünanlagen,
h) Mischflächen.

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind 
nur insoweit beitragsfähig, als sie breiter 
sind als die anschließenden freien Strecken. 

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandset-
zung der Straßen, Wege und Plätze. 

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die 
für den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrs-
straßen), ferner für Brücken, Tunnels und Unter-
führungen mit den dazugehörenden Rampen.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächli-
chen Aufwendungen ermittelt.

§ 4
Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen 

am Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch 
die Allgemeinheit entfällt.

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 
ff. auf ihre eigenen Grundstücke entfällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitrags-
pflichtigen zu tragen.

(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anrechen-
baren Breiten, so trägt die Gemeinde den durch 
die Überschreitung verursachten Mehraufwand 
allein. Bei den Bundes-, Landes- und Kreisstra-
ßen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der 
Fahrbahnen auf die Breite, die über die beitrags-
freie Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2 hinausgeht. 

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand 
nach Abs. 1 Satz 2 und die anrechenbaren Brei-
ten der Anlagen werden wie folgt festgesetzt:
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bei (Straßenart) Anrechenbare Breiten Anteil der Beitrags-
pflichtigen

                                         in Kern-, Gewerbe- 
und Industriege-
bieten

im übrigen

1. Anliegerstraßen
a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 60 v.H.
b) Radweg einschl. Si-
cherheitsstreifen

je 2,40 m Nicht vorgesehen 60 v.H.

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 70 v.H.
e) Beleuchtung und 
Oberflächenentwässe-
rung

- - 60 v.H.

f) unselbständige Grün-
anlagen

je 2,00 m je 2,00 m 65 v.H.

2. Haupterschlie-
ßungsstraßen

a) Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 40 v.H.
b) Radweg einschl. Si-
cherheitsstreifen

je 2,40 m je 2,40 m 40 v.H.

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 v.H.
e) Beleuchtung und 
Oberflächenentwässe-
rung

- - 40 v.H.

f) unselbständige Grün- 
anlagen

je 2,00 m je 2,00 m 55 v.H.

3. Hauptverkehrsstra-
ßen

a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 20 v.H.
b) Radweg einschl. Si-
cherheitsstreifen

je 2,40 m je 2,40 m 20 v.H.

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 v.H.
e) Beleuchtung und 
Oberflächenentwässe-
rung

- - 35 v.H.

f) unselbständige Grün-
anlagen

je 2,00 m je 2,00 m 55 v.H.

4. Hauptgeschäftsstra-
ßen

a) Fahrbahn 7,50 m 7,50 m 50 v.H.
b) Radweg einschl. Si-
cherheitsstreifen

je 2,40 m je 2,40 m 50 v.H.

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 v.H.
d) Gehweg je 6,00 m je 6,00 m 70 v.H.
e) Beleuchtung und 
Oberflächenentwässe-
rung 

- - 50 v.H.

f) unselbständige Grün-
anlagen

je 2,00 m je 2,00 m 65 v.H.
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Bei Wirtschaftswegen beträgt der Anteil der Bei-
tragspflichtigen 50 v. H., die anrechenbare Breite 
wird mit 3,00 m festgesetzt.

Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen 
fehlen, erhöht sich die anrechenbare Breite der 
Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der 
fehlenden Parkstreifen, höchstens jedoch um je 2,50 
m, falls und soweit auf der Straße eine Parkmöglich-
keit geboten wird.

(4) Die in Abs. 3 Ziffern 1 bis 4 genannten Breiten 
sind Durchschnittsbreiten. 

(5) Für Fußgängergeschäftsstraßen, verkehrsberu-
higte Bereiche und sonstige Fußgängerstraßen 
werden die anrechenbaren Breiten und Anteile 
der Beitragspflichtigen am Aufwand für die anre-
chenbaren Breiten im Einzelfall durch Satzung 
festgesetzt. 

(6) Im Sinne der Absätze 3 und 5 gelten als

1. Anliegerstraßen: 
 
Straßen, die überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung 
mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, 

2. Haupterschließungsstraßen: 
 
Straßen, die der Erschließung von Grundstücken 
und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Bau-
gebieten oder innerhalb von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht 
Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind, 

3. Hauptverkehrsstraßen: 
 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen 
Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangs-
verkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen mit Ausnahme der Strecken, 
die außerhalb von Baugebieten und von im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen liegen, 

4. Hauptgeschäftsstraßen: 
 
Straßen, in denen die Frontlänge der Grund-
stücke mit Ladengeschäften oder Gaststätten im 
Erdgeschoss überwiegt, soweit es sich nicht um 
Hauptverkehrsstraßen handelt, 

5. Fußgängergeschäftsstraßen:  
 
Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten 
Breite dem Fußgängerverkehr gewidmet sind, 
auch wenn eine zeitlich begrenzte Nutzung für 

den Anlieferverkehr möglich ist, 

6. verkehrsberuhigte Bereiche: 
 
Als Mischfläche gestaltete Straßen nach § 42 
Abs. 4 a) StVO, 

7. sonstige Fußgängerstraßen:  
 
Anliegerstraßen und Wohnwege, die in ihrer ge-
samten Breite dem Fußgängerverkehr dienen, 
auch wenn eine Nutzung für den Anliegerverkehr 
mit Kraftfahrzeugen möglich ist. 

(7) Die vorstehenden Bestimmungen (Absätze 3 - 6) 
gelten für öffentliche Plätze und einseitig anbau-
bare Straßen und Wege entsprechend. Dabei 
sind die anrechenbaren Breiten für Radwege, 
Parkstreifen, Grünanlagen und Gehwege nach 
Absatz 3 nur entlang der bebauten bzw. bebau-
baren Grundstücke anzusetzen. Die anrechen-
bare Breite der Fahrbahn nach Absatz 3 ist bei 
einseitig anbaubaren Straßen und Wegen mit 
2/3 zu berücksichtigen. 

(8) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Ab-
schnitten mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe- 
oder Industriegebiet und mit der anderen Seite 
an ein sonstiges Baugebiet oder an einen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil und ergeben 
sich dabei nach Absatz 3 unterschiedliche anre-
chenbare Breiten, so gilt für die gesamte Straße 
die größte Breite. 

(9) Für Anlagen oder deren Teilanlagen, bei denen 
die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder 
Anteile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht 
zutreffen, bestimmt der Rat durch Satzung im 
Einzelfall die anrechenbaren Breiten und Anteile 
der Beitragspflichtigen.  

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 - 4 ermittelte Aufwand wird 
auf die erschlossenen Grundstücke nach deren 
Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche 
Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach 
Art und Maß berücksichtigt. 

(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei 
Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes, die nicht insgesamt 
dem Innenbereich zuzuordnen sind,

a) die Fläche zwischen der gemeinsamen 
Grenze des Grundstücks mit der Anlage und 
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einer im Abstand von 35 m dazu verlaufen-
den Linie. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Anlage herstel-
len, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt. 

b) soweit die Grundstücke nicht an die Anlage 
angrenzen, die Fläche zwischen der Grund-
stücksgrenze, die der Anlage zugewandt ist 
und einer im Abstand von 35 m dazu verlau-
fenden Linie.  

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Ab-
stände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Buchsta-
be b), so fällt die Linie zusammen mit der hinte-
ren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 

§ 6
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung

(1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Ma-
ßes der Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollge-
schoss, 

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollge-
schossen, 

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollge-
schossen, 

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf 
Vollgeschossen, 

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und 
mehr Vollgeschossen, 

(2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt aus 
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse. 

Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als 
Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl ge-
teilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet werden. 

Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, 
gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzuläs-
sige Höhe geteilt durch 3,0, wobei Bruchzahlen 
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden.

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte 
Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zuge-

lassen, so ist diese zugrunde zu legen; dies gilt 
entsprechend, wenn die zulässige Baumassen-
zahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe 
überschritten werden.

(3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes oder für Grund-
stücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die 
Gebäudehöhe nicht festsetzt, sowie für Grund-
stücke, auf denen eine Bebauung nicht zulässig 
ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchst-
zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse we-
gen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 3,0, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grund-
stücken aus der Zahl der auf den Grundstük-
ken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebau-
ung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt 
werden können, werden zwei Vollgeschosse 
zugrundegelegt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze zulässig oder vorhanden 
sind, wird ein Vollgeschoss zugrundegelegt.

§ 7
Berücksichtigung der Nutzungsart

Die unterschiedliche Art der Nutzung wird wie folgt 
berücksichtigt:

(1) Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit

a) 0,1 bei landwirtschaftlich genutzten Flächen
b) 0,05 bei forstwirtschaftlich genutzten Flä-

chen. 

(2) Die nach §§ 5 und 6 festgelegten Faktoren (oder 
Verteilungseinheiten) werden 

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch 
Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewer-
be- und Industriegebieten sowie Sonderge-
bieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren 
und großflächige Handelsbetriebe, Messe, 
Ausstellung und Kongresse, Hafengebiet; 
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b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebie-
ten, in denen ohne Festsetzung durch Be-
bauungsplan eine Nutzung wie in den unter 
Buchstabe a) genannten Gebieten vorhan-
den oder zulässig ist; 

c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb 
der unter den Buchstaben a) und b) bezeich-
neten Gebiete, die gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, 
Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden), 
wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Ge-
schossflächen überwiegt. Liegt eine derarti-
ge Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich 
zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so ge-
nutzte Fläche als Geschossfläche;

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in 
einer der baulichen oder gewerblichen Nut-
zung vergleichbaren Weise genutzt werden 
können (z.B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, 
Sportanlagen, Campingplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten oder private Grünanlagen). 

§ 8
Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer An-
lage kann der Aufwand selbständig ermittelt und 
erhoben werden. 

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnah-
me auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich 
nach § 4 Abs. 2 unterschiedliche anrechenbare 
Breiten oder unterschiedliche Anteile der Bei-
tragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenab-
schnitte gesondert abzurechnen.

§ 9
Kostenspaltung

Der Beitrag kann selbständig und ohne Einhaltung 
der Reihenfolge erhoben werden für

1. Grunderwerb,
2. Freilegung,
3. Fahrbahn,
4. Radweg,
5. Gehweg,
6. Parkflächen,
7. Beleuchtung,
8. Oberflächenentwässerung,
9. unselbständige Grünanlagen.

§ 10
Vorausleistungen und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-
gonnen worden ist, kann die Gemeinde Voraus-
leistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Beitrags erheben. 

(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst werden. 
Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der vor-
aussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser 
Satzung zu ermittelnden Straßenbaubeitrages.

§ 11
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der
a) endgültigen Herstellung der Anlage
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes ge-

mäß § 8
c) Beendigung der Teilmaßnahme gemäß § 9.

(2) Ist die Maßnahme mit Grunderwerb verbunden, 
so ist auch Merkmal der endgültigen Herstel-
lung, dass die Grundstücke in das Eigentum der 
Gemeinde übergegangen sind.

§ 12
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Mehrere Eigentü-
mer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte.

§ 13
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

§ 14
Entscheidung durch den Bürgermeister

Die Entscheidung über die Abrechnung eines be-
stimmten Abschnittes einer Anlage sowie über die 
Durchführung der Kostenspaltung wird dem Bürger-
meister übertragen.

§ 15
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In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt des Kreises Viersen in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Neufassung der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen vom 
15.05.2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen der vorstehenden Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Brüggen, den 11.07.2012

gez.
Gottwald

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 632
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Brüggen

Veröffentlichung der Mitglieder von Organen und 
Ausschüssen der Gemeinde Brüggen über ihre Mit-
gliedschaften nach § 17 Korruptionsbekämpfungsge-
setz

Hinweis:
Die Gewähr für die Vollständigkeit/Richtigkeit der An-
gaben und Aktualisierung bei Veränderungen liegt 
bei dem bzw. der Meldepflichtigen.

Legende:
1) = ausgeübter Beruf
2) = Beraterverträge
3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ande-

ren Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 
1 Satz 3 des Aktiengesetzes

4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbst-
ständigten Aufgabenbereichen in öffentlich 
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in 
§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisa-
tionsgesetzes genannten Behörden und Ein-
richtungen

5) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat  
 rechtlicher Unternehmen
6) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren   
 Gremien

Baldus, Günter
1)  Kraftfahrzeugmeister

Bauckhage, Jochen
1)  Zollbeamter
6)  Geschäftsführer Gemeindesportverband
 stellv. Abteilungsleiter TuRa Brüggen Volleyball

Bauer, Berthold
4) Schiedsmann im Schiedsamtsbezirk Brüggen
6)  Geschäftsführer Senioren Union Ortsverband  
 Brüggen
 Schatzmeister des CDU Ortsverbandes Brüg- 
 gen
  
Bist, Andreas
1) Angestellter (Gruppenleiter) / Betriebsratsvor- 
 sitzender
4) Mitglied und stellv. Vorsitz im Aufsichtsrat der 

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
6) Vorsitzender FDP Ortsverband Brüggen
 Beisitzer FDP Kreisverband Viersen
 Beisitzer im Bezirksvorstand der FDP Nieder-
 rhein
 stellv. Vorsitzender FDP-Fraktion im Gemein- 
 derat Brüggen

 Mitglied im Trägerverein Brachter Dohlen
 Mitglied im Sprecherteam Pfarrgemeinderat 
 St. Mariä Himmelfahrt Bracht

Bongartz, Renè
1)  Angestellter Gesellschafter

Bongartz-Schreinemachers, Anja
1) Erzieherin

Bonsels, Friedhelm
1) Rektor a.D.
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewer- 
 ke Brüggen GmbH
6) Aufsichtsrat des Europäischen Tier- und 
 Naturschutz e.V.

Brockes, Dietmar
1) Landtagsabgeordneter
4) Mitglied des Aufsichtsrates der NRW.INVEST  
 GmbH

 Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft des Kreises Viersen
Mitglied der Verbandsversammlung Zweckver-
band Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied der Verbandsversammlung Euregio 
Rhein-Maas-Nord
 Mitglied im Beirat Tourismus NRW e.V.

5) Mitglied der Vertreterversammlung der VoBa  
 Brüggen-Nettetal eG
6) Vorsitzender des Dohlenvereins Brüggen-  
 Bracht

Brockes, Heike
1) Sachbearbeiterin

Brückelmann, Hanna
1) Rentnerin

Buske, Silvia
1)  Angestellte

Caris, Birgitt
1) Industriekauffrau

Caris, Günter
1) Postbeamter i.R.
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüg - 
 gen-Bracht GmbH
 stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde 
 werke Brüggen GmbH
6) stellv. Vorsitzender des DRK Ortsvereins 
 Brüggen e.V.

Coenen, Willi
1) Postbeamter i.R.
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke  
 Brüggen GmbH
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6) Mitglied in der Mitgliederversammlung des Trä 
 gervereins Museum Mensch und Jagd 

Crins, Heinz-Dieter
1) Rentner

Cüsters, Hermann
1) Rentner

Danieli, Norbert
1) Diplom-Ingenieur

Dr. Rütten, Artur
1) Diplom Agraringenieur i.R.
4) stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde- 
 werke Brüggen GmbH
6) Beisitzer im Vorstand des CDU Ortsverbandes  
 Brüggen
 Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion Brüggen

Engels, Heinz-Dieter
1) ohne

Flöth, Monika
1) Stadtamtsinspektorin
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüg - 
 gen-Bracht GmbH

Gellen, Frank
1) Polizeihauptkommissar
6) Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Ma- 
 riä Himmelfahrt Bracht
 Vorsitzender des Fördervereins Burundi-Hilfe  
 e.V.

Gerlich, Dagmar
1) ohne

Gersemann, Rolf
1) Angestellter / Geschäftsstellenleiter bei der  
 Sparkasse Mönchengladbach
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Altenheim   
 Brüggen-Bracht GmbH
 stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde 
 werke Brüggen GmbH
6) Partei- und Fraktionsvorsitzender der AWB

Görtz, Armin
1)  Auszubildender zum Erzieher

Görtz, Winfried
1) Architekt
4) Mitglied der Architektenkammer NRW
5) Mitglied im Bund katholischer Unternehmer

Gottwald, Gerhard
 1) Bürgermeister
 3) Mitglied im Verwaltungsbeirat der Gemein-

nützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen AG
Mitglied des Kommunalbeirates RWE Rhein-
Ruhr
Mitglied des Verwaltungsrates der Rheinischen 
Versorgungskassen

4) Gesellschaftervertreter der Altenheim Brüg- 
 gen-Bracht GmbH
 Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke  
 Brüggen GmbH
 Mitglied in der Gesellschafterversammlung der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises 
Viersen GmbH

 Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des Kreises Viersen GmbH

 Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse Kre- 
 feld
 Mitglied im Regionalbeirat des GVV
6) Vorsitzender des Trägervereins Heimatmuse- 
 um Brachter Mühle e. V.

 stellv. Vorsitzender des Trägervereins Museum 
Mensch und Jagd
Mitglied der Vertreterversammlung des Deut-
schen Jugendherbergswerkes
Protektor des MGV Amicitia Bracht

Gottwald, Tim
1) kaufmännischer Angestellter
6) Kassierer der TG Brüggen e.V.
 Geschäftsführer der UBW

Hastenrath-Gerull, Mirja
1) Angestellte

Haut, Andreas
1)  Prokurist
6) Schriftführer der St. Johannes-Bruderschaft  
 Bracht

Hufschmidt, Dirk
1) Angestellter
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke  
 Brüggen GmbH
6) Mitglied im Vorstand des FDP Ortsverbandes  
 Brüggen
 Schatzmeister des FDP Ortsverbandes Brüg- 
 gen

Ingenrieth, Erik
1) Angestellter
6) Vorstandsmitglied der St.-Petri-Bruderschaft 
Oebel-Gelagweg 

Ingenrieth, Katharina
1) Studentin
6) Beisitzerin der Jungen Union Brüggen
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Jäger, Thomas
1) Diplom-Verwaltungswirt
4) stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim  
 Brüggen-Bracht GmbH
6)  stellv. Vorsitzender des SPD Ortsverbandes  
 Brüggen

Jobst, Marlies
1) Rentnerin

Klingen, Andreas
1) Sachbearbeiter Category Management

Klingen, Manfred
1) Geschäftsführer
4)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim  
 Brüggen-Bracht GmbH

Konowalsky, Thomas
1) Angestellter
6) Vorsitzender der UBW
 Beisitzer der KKG Brachter Wasserratten
 Schriftführer des St. Martinvereins Alst

Krause, Werner
keine Angaben

Kriegers, Andrè
1) Prokurist

Krosse, Dieter
keine Angaben

Lamers, Klaus
1) leitender Angestellter
6) Schießwart und Trainer bei Gut Schuss Brüg- 
 gen e.V.
 Brudermeister / Schießmeister St. Antonius  
 Schützenbruderschaft Born
 Stv. Vorsitzender des Schützenkreises 037  
 Viersen
 Kassierer des Förderverein Schießsport Nie- 
 derrhein e.V.
 stellv. Vorsitzender Gemeindesportverband  
 Brüggen

Lankes, Dieter
1) Einzelhandelskaufmann
4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemein- 
 dewerke Brüggen GmbH
6) Kirchenvorstand in der Pfarrgemeinde St. Pe- 
 ter Born
 Ehrenvorsitzender der St. Antonius Bruder- 
 schaft Born 1655 e.V.
 2. Vorsitzender des Fördervereins St. Peter  
 Born

Lankes, Sonja
1) Servicekraft / Hauswirtschaft

Lehnen, Erich
1) Bäckermeister
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüg - 
 gen-Bracht GmbH
 Schiedsmann im Schiedsamtsbezirk Bracht
6) - Protektor des Tambourcorps Einigkeit Bracht
 - stellv. Vorsitzender des Trägervereins Hei - 
 matmuseum Brachter Mühle
 - Obermeister der Bäckerinnung Viersen
 - Vorsitzender des Prüfungsausschusses der  
 Bäckerinnung Viersen
 - stellv. Vorsitzender des Meisterprüfungsaus- 
 schusses der Handwerkskammer
   Düsseldorf (Bäcker)
 - Ausschussmitglied des Berufsbildungsaus-

schusses des Landesinnungs verbandes 
Rheinland

 - Jugendschöffe am Landgericht Krefeld

Lehwald, Otto
1) Pensionär
6) Notenwart / Vorstandsmitglied Amicitia Chor

Leihsa, Jürgen
1) Bauunternehmer

Lewark, Johannes
1) Bauunternehmer
5) Gesellschafter der Lewark und Leihsa GmbH  
 & Co. KG

Liesenfeld, Herbert
1) selbstständiger Personalberater
6) Geschäftsführer des Fördervereins der 
 katholischen Grundschule Born

Maibaum, Ulrich
1) Angestellter
6) Mitglied und Kassenprüfer des St. Martin Ko- 
 mitee Brüggen e.V.

Maubach, Ulrike
1) Angestellte
6) Vorsitzende des Gesangvereins Wohlgemut  
 Börholz
 Mitglied im Betriebsrat der Altenheim 
 Brüggen-Bracht GmbH

Mayer, Ingo
1) Architekt 

Mertens, Heinz-Gerd
1) Landwirt
5) Anteilseigner der Raiffeisenwarengenossen- 
 schaft Schwalm-Nette
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6) Vorstandsmitglied der Jagdgenossenschaft  
 Bracht
 Vorstandsmitglied der Raiffeisenwarengenos 
 senschaft Schwalm-Nette eG

Mewißen, Dieter
1) Berufskraftfahrer

Michels, Willi
1) Rechtsanwalt
4)  Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüg - 
 gen-Bracht GmbH
 Mitglied im Betriebsausschuss des Kreises  
 Viersen

Mory, Sandra
1) Diplom-Sozialpädagogin
6) 2. Kassiererin im Vorstand der Kindergarten- 
 initiative Brüggen e.V. 

Müller, Hermann-Josef
1) Rentner

Müller, Inge
1) Angestellte

Müller, Thorsten
1) Sachbearbeiter

Mundfortz, Jochen
1) Finanzbeamter
6) Beisitzer des CDU Ortsverbandes Brüggen

Mundfortz, Martin
1) Geschäftsführer
5) Gesellschafter der Mundfortz Baustoffe GmbH
6) Vorsitzender der Jungen Union Brüggen

Nasarzewski, Dietmar
1) Kirchenverwaltungsamtsrat / stellv. Geschäfts- 
 führer
6) Geschäftsführer Tennisklub Blau Weiß Brüg- 
 gen 

Nasarzewski, Erwin
1) Pensionär

Nienhaus, Willi
1) ohne
6) Ehrenvorsitzender Sportverein Jungblut Born

 Nisters, Michael
1) Ingenieur

Offermanns, Jürgen
1) Angestellter
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke  
 Brüggen GmbH

 Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesell- 
 schaft Kreis Viersen
 Mitglied der Gesellschafterversammlung der  
 Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
6) stellv. Vorsitzender des CDU Ortsverbandes  
 Brüggen

Offermanns, Marita
keine Angaben

Offermanns, Paul
keine Angaben

Optenplatz, Gottfried
1) Betriebsleiter
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeindewer- 
 ke Brüggen GmbH
6) Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion
 Beisitzer der Schützengesellschaft Börholz- 
 Alst
 Vorsitzender des FC Staubwolke Alst
 Vorsitzender der Straßengemeinschaft Hoch- 
 straße
 Beisitzer im Trägerverein Heimatmuseum   
 Brachter Mühle

Peters, Sven
1) Stadtoberinspektor
6) Vorsitzender des SPD Ortsverbandes Brüggen

Platzer, Christoph
keine Angaben

Pollmanns, Ulrich
1) Geschäftsführer
6) Pressesprecher des FDP Kreisverbandes 
 Viersen
 Segellehrer des SG-Grenzland
 Geschäftsführer des Sportvereins „Jungblut  
 1910“ Born e.V.

Rantowski, Heinz
1) Zollbeamter i.R.
6) Hauptmann in der St. Nikolaus Bruderschaft
 Kassenprüfer St. Martinsverein Brüggen
 stellv. Kassierer des SPD Ortsverbandes 
 Brüggen
 1. Vorsitzender der BKG 1949 e.V.

Reinecke, Malte
1) Schüler

 Rode, Wilfried
1) Angestellter

Rösges, Bernd
1) Kaufmann und Hausverwalter
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6) Abteilungsleiter Fußball TuRa Brüggen
 Sportanlagenverwalter TuRa Brüggen

Rumi, Georg
1) Pensionär
6) Schriftführer SPD Ortsverband Brüggen

Sadtkowski, Ilona
1) Pensionärin

Sadtkowski, Jürgen
1) Kirchenbeamter i.R.
6) Schatzmeister des Vereins „Freunde der Graf-
schaft Cambridge“

Schaumburg, Jochen
1) Lehrer
5) Inhaber der Pfiffikus Nachhilfe

Schmidt, Thomas
1) Polizeibeamter

Schmitz, Christian
1) kaufmännischer Angestellter 

Schnitzler, Katharina
1) selbstständige Unternehmerin

Schoeps, Heinz-Peter
1) ohne
4) Aufsichtsratsvorsitzender der Altenheim Brüg- 
 gen-Bracht GmbH
 Mitglied in der Verbandsversammlung des   
 Niersverbandes
6) stellv. Geschäftsführer Amicitia-Chor Bracht
 Beisitzer im Förderverein der TSF Bracht

Schoeps, Ruth
1) Fußpflegerin

Schraub, Peter
1) ohne
6) Geschäftsführer der AWB Brüggen

Schreurs, Roland
1) Chemielaborant / Leiter Anwendungstechnik

Schrömbgens, Jürgen
1) ohne

Schrömges-vom Wege, Jutta
1)  Hausfrau

Schütt, Albrecht
1) Angestellter

Schwan, Burkhard
1) Selbstständig

Siebert, Ulrich
1) Lehrer
5) Gesellschafter WISIWE I/II
6) Sprecher Bündnis 90 / Die Grünen 

Spee, Michael
1) Schlosser
6) Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr  
 Brüggen, Zug Bracht

Stoffers, Helmut
1) Geschäftsführer
4) stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ge- 
 meindewerke Brüggen GmbH
6) 1. Vorsitzender des Sportvereins „Jungblut  
 1910“ Born e.V.

Stoffers, Karl-Heinz
1) ohne
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüg - 
 gen-Bracht GmbH
6) Vorstandsmitglied CDU Ortsverband Brüggen
 Vorstandsmitglied / Schatzmeister Kreis Seni- 
 oren-Union Viersen
 Vorsitzender der Senioren-Union Ortsverband  
 Brüggen

Stroetges, Johannes
1) Angestellter
4) stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde- 
 werke Brüggen GmbH
6) Vorsitzender der St. Petrus- und St. Seba-  
 stianus-Bruderschaft 
 Lüttelbracht-Genholt

Symons, Stephanie
1) Angestellte

Teberatz, Leo
1) ohne

Terporten, Anni
1) ohne
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Altenheim   
 Brüggen-Bracht GmbH

Terporten, Heinz Willi
1) Landwirtschaftsmeister
6) 1. Vorsitzender Ortsbauernschaft Brüggen
 1. Vorsitzender Jagdgenossenschaft Brüggen
 2. Schriftführer MGV Laetitia Lüttelbracht
 2. Kassierer Schießklub Lüttelbracht-Genholt
 stellv. Ortslandwirt Brüggen-Bracht
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Trienes, Udo
1) Hausmann

Tröger, Gaby
1) ohne
4) stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde- 
 werke Brüggen GmbH

van de Flierdt, Helmut
1) ohne

van den Broek, Daniel
1) Angestellter

Vath, Heinz
1) Rentner
6) Vorsitzender Ehrenabteilung der Freiwilligen  
 Feuerwehr Brüggen
 Zeugwart des Tambourkorps Bracht
 Vorstandsmitglied der UBW-Bracht

Verkaar, Angelika
1) Angestellte
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Altenheim   
 Brüggen-Bracht GmbH
6) Vorstandsmitglied Bündnis 90 / Die Grünen  
 Ortsverband Brüggen
 Vorstandsmitglied Bündnis 90 / Die Grünen  
 Kreisverband Viersen

Vits, Bernd
1) Angestellter
6) stellv. Schatzmeister bei TuRa Brüggen
 stellv. Vorsitzender des CDU Ortsverbandes  
 Brüggen

Vogt, Wilfried
1) ohne

Voigt, Joachim
1) Landwirt
4) stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Gemein- 
 dewerke Brüggen GmbH

Vossen, Hans
1) Rentner

Weiß, Johannes
1) Lehrer
6) Abteilungsleiter Schwimmen bei TuRa Brüg- 
 gen
 Schwimmtrainer bei TuRa Brüggen

Wende, Frank
1) Angestellter
6) Mitglied der Junge Union Ortsverband Brüg- 
 gen

Wolters, Christian
1) Studienrat
6) Hauptmann der St. Johannes Bruderschaft  
 Bracht e.V.
 Trainer / Betreuer beim TSF Bracht

Wolters, Claudia
1) Rechtsanwältin
4) Mitglied des Aufsichtsrates der Altenheim   
 Brüggen-Bracht GmbH
6) Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Brüggen
 2. Vorsitzende der Frauen Union Brüggen
 stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU-Ratsfrak- 
 tion Brüggen

Wolters, Ludwig
1) Angestellter

Wynen, Günter
1) Angestellter / Key Account Manager
6) Geschäftsführer der CDU Brüggen

Brüggen, 13. Juli 2012

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez.
Gerd Schwarz

Gemeindeverwaltungsdirektor

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 639
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18. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Dienstag, 17.07.2012  

INHALT

Amtlicher Teil

Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-46 „Sondergebiet Heilpädagogisches Zentrum“,   
„Sondergebiet Heilpädagogisches Zentrum“, Stadtteil Vorst  
hier: Satzungsbeschluss 

S. 115 

Aufstellung der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d „Sanierung 
Ortskern St. Tönis – östl. Ringstraße“ und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der In-
nenstadtentwicklung, Stadtteil St. Tönis 
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der öffentlichen Planauslegung 

S.  117 

Öffentliche Zustellung S.  118 

Nichtamtlicher Teil

Impressum und Bestellschein S.  119 

Amtlicher Teil:

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 

Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-46 "Sondergebiet Heilpädagogisches Zentrum", Stadtteil Vorst 
hier: Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 05.07.2012 die Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-46 "Sondergebiet Heilpädagogisches 
Zentrum", gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. 
Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als 
Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Vo-46 "Sondergebiet Heilpädagogisches Zentrum" ist im nachstehenden Karten-
ausschnitt gekennzeichnet. 

Nr. 16 

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst
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Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Ordnung und Sicherung des Bestandes und die Schaffung von 
Erweiterungsmöglichkeiten. 

Der Bebauungsplan Vo-46 "Sondergebiet Heilpädagogisches Zentrum" wird einschließlich Begründung in der Abteilung 
Stadtplanung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Öffnungszeiten (montags bis 
mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie frei-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes Vo-46 "Son-
dergebiet Heilpädagogisches Zentrum" und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Hinweise:

1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-  
  und Formvorschriften, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das   
  Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines  
  Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt  
  Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
  Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschä 
 digungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
  eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung  
 schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb  
 von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens- 
 nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung  
 vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von  
 Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach  
 Ablauf eines Jahres seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
  durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte  
  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 05.07.2012 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Vo-46 "Sondergebiet Heilpädago-
gisches Zentrum", Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Bauge-
setzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 

Tönisvorst, den 09.07.2012 
In Vertretung 

gez. Waßen 
Beigeordnete 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 115

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 

Aufstellung der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanierung Ortskern St. 
Tönis – östl. Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung, Stadtteil St. 
Tönis;
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der öffentlichen Planauslegung 

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 23.05.2012 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) den Beschluss zur Aufstellung der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-
19d "Sanierung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung" 
gefasst und auf seiner Sitzung am 04.07.2012 die Durchführung der öffentlichen Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB 
in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung beschlossen. Der Geltungsbe-
reich des o. g. Bebauungsplanes ergibt sich aus dem u. a. Kartenausschnitt. 

Abgrenzung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanierung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße". 

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 645

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst
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117

Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 05.07.2012 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Vo-46 "Sondergebiet Heilpädago-
gisches Zentrum", Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Bauge-
setzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 

Tönisvorst, den 09.07.2012 
In Vertretung 

gez. Waßen 
Beigeordnete 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 115

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 

Aufstellung der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanierung Ortskern St. 
Tönis – östl. Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung, Stadtteil St. 
Tönis;
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der öffentlichen Planauslegung 

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 23.05.2012 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) den Beschluss zur Aufstellung der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-
19d "Sanierung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung" 
gefasst und auf seiner Sitzung am 04.07.2012 die Durchführung der öffentlichen Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB 
in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung beschlossen. Der Geltungsbe-
reich des o. g. Bebauungsplanes ergibt sich aus dem u. a. Kartenausschnitt. 

Abgrenzung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanierung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße". 
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118

Ziel und Zweck der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d ist die Schaffung von planungsrechtlichen 
Erweiterungsmöglichkeiten zur Erstellung einer Kindertagesstätte. 

Die öffentliche Auslegung findet in der Zeit vom 

24. Juli 2012 bis einschl. 24. August 2012

im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 3 und 4, während der Dienststunden statt. 

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie freitags von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 

Während der angegebenen Zeit kann der Entwurf der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanie-
rung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung" einschließlich 
Begründung eingesehen und erörtert sowie Anregungen schriftlich vorgebracht oder zur Niederschrift erklärt werden bei der 
Abteilung 8.1 Stadtplanung der Stadt Tönisvorst im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4. Über frist-
gerecht mitgeteilte Anregungen entscheidet der Planungsausschuss bzw. Rat der Stadt Tönisvorst. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer 
Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Es wird darauf hingewesen, dass die 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 

Tönisvorst, den 16.07.2012 
In Vertretung 

gez. Waßen 
Beigeordnete 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 117

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 07. März 
2006 (GV NRW S. 94), wird die Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) zur Eintragung in 
die Denkmalliste der Stadt Tönisvorst vom 16.07.2012, Aktenzeichen 8.1/65 an die unbekannten Eigentümer des Grundstücks 
Gemarkung Vorst, Flur 6, Flurstück 323 öffentlich zugestellt, da die Anordnung den unbekannten Empfängern nicht zugestellt 
werden konnte. 

Die Anordnung kann während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Abteilung Stadtplanung / Untere Denkmalbehörde, St. 
Töniser Str. 8, 47918 Tönisvorst, Zimmer 3 von den Empfängern eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Die Anordnung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 

Tönisvorst, den 17.07.2012 

Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 

gez. Dicker        Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 118

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 647
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst
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Ziel und Zweck der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d ist die Schaffung von planungsrechtlichen 
Erweiterungsmöglichkeiten zur Erstellung einer Kindertagesstätte. 

Die öffentliche Auslegung findet in der Zeit vom 

24. Juli 2012 bis einschl. 24. August 2012

im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 3 und 4, während der Dienststunden statt. 

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie freitags von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 

Während der angegebenen Zeit kann der Entwurf der vorhabenbezogenen 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d "Sanie-
rung Ortskern St. Tönis – östl Ringstraße" und gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung" einschließlich 
Begründung eingesehen und erörtert sowie Anregungen schriftlich vorgebracht oder zur Niederschrift erklärt werden bei der 
Abteilung 8.1 Stadtplanung der Stadt Tönisvorst im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4. Über frist-
gerecht mitgeteilte Anregungen entscheidet der Planungsausschuss bzw. Rat der Stadt Tönisvorst. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer 
Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Es wird darauf hingewesen, dass die 5. Änderung des Bebauungsplanes Tö-19d gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 

Tönisvorst, den 16.07.2012 
In Vertretung 

gez. Waßen 
Beigeordnete 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 117

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 07. März 
2006 (GV NRW S. 94), wird die Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) zur Eintragung in 
die Denkmalliste der Stadt Tönisvorst vom 16.07.2012, Aktenzeichen 8.1/65 an die unbekannten Eigentümer des Grundstücks 
Gemarkung Vorst, Flur 6, Flurstück 323 öffentlich zugestellt, da die Anordnung den unbekannten Empfängern nicht zugestellt 
werden konnte. 

Die Anordnung kann während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Abteilung Stadtplanung / Untere Denkmalbehörde, St. 
Töniser Str. 8, 47918 Tönisvorst, Zimmer 3 von den Empfängern eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Die Anordnung gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 

Tönisvorst, den 17.07.2012 

Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 

gez. Dicker        Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 18/Nr. 16/S. 118

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 649

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen    

85. Änderung des Flächennutzugsplanes „Be-
reich Kölnische Straße/ Kroanefeld“ in Viersen 

- Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB -

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
03.07.2012 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Stadt beschließt,

die Auslegung der 85. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (FNP) Viersen (Bereich Kölni-
sche Straße/Kroanefeld) gem. § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Viersen im 
Süden des Siedlungsraumes an der Kölnischen 
Straße und wird im Westen durch die westliche 
Straßenbegrenzungslinie der Kölnischen Straße 
und im Osten durch die östliche Flurstücksgren-
ze des Flurstücks Nr. 36 begrenzt.

Die genaue Abgrenzung des Bereiches ist im 
Plan zeichnerisch eindeutig dargestellt und aus 
dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zum Entwurf dieser Flächennutzungsplanände-
rung gehört eine Begründung gem. § 2a Bauge-
setzbuch einschließlich Umweltbericht.

Mit Wirksamwerden dieser Flächennutzungs-
planänderung werden die für diesen Bereich 
bisher geltenden Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes Viersen unwirksam.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011 S. 685) 
in Verbindung mit den §§ 3 und 5 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I 
S. 1509).“

Aufgrund dieses Beschlusses liegt der Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht sowie die verfügbaren 
umweltbezogenen Informationen (Verkehrsuntersu-
chung, Hydrologische Untersuchung, Schalltechni-
sches Gutachten, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, 
Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten, Städ-
tebauliche Verträglichkeitsanalyse) im Fachbereich 
60/Stadtentwick-lung, Bahnhofstraße 23, Viersen, 
Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgenden 
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Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags 
vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr

montags bis donnerstags
nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr

Die Auslegungsfrist läuft

vom 21.08.2012 bis einschließlich 21.09.2012

Mit der 85. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Viersen (Bereich Kölnische Straße/ Kroanefeld) 
ist im Wesentlichen die städtebauliche Zielsetzung 
verbunden, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung eines Bau- und Heimwerker-
marktes mit Gartencenter mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von ca. 10.000 qm zu schaffen.

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird dar-
auf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist 
Stellungnahmen zum Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Viersen abgegeben 
werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.

Der vom Rat der Stadt Viersen am 03.07.2012 gefas-
ste Beschluss zur Auslegung der 85. Änderung des 
Flächenutzungsplanes „Bereich Kölnische Straße/
Kroanefeld“ in Viersen wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Viersen, den 09.07.2012

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Zenses

Technischer Beigeordneter 
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 649

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Entzug von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten auf 
den stadteigenen Friedhöfen in Viersen.
Die Nutzungsrechte an den nachfolgend aufgeführten 
Wahlgrabstätten sind abgelaufen. Die derzeitigen 
Anschriften der/s Nutzungsberechtigten sind nicht 
bekannt.
Nach § 15 Abs. 4 der Satzung betreffend die Ordnung 
auf den stadteigenen Friedhöfen in Viersen wurde 
durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch 
eine Tafel auf der Grabstätte auf den Ablauf des 
Nutzungsrechtes hingewiesen.

Ein möglicher Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 
wurde nicht beantragt.
Die Nutzungsrechte an den unten aufgeführten 
Wahlgrabstätten sind somit erloschen. Die 
Verantwortlichen für diese Grabstätten werden 
gebeten, innerhalb von drei Monaten nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Grabmal 
oder sonstige Baulichkeiten zu entfernen. Nach Ablauf 
dieser Frist gehen nicht abgeräumte Grabaufbauten 
in das Eigentum der Stadt Viersen über.
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Friedhof Löh

Block Nr.     Grab Nr.       Name der/s Nutzungsberechtigten

5  168/169 Heinz Togrund, Tilsiter Str. 14, 41751 Viersen
23  197  Irmgard Ackens, Waldstr. 24, 82131 Gauting/Stockdorf
27  767/768 Käthe Müllers, Lornsenstr. 90, 22767 Hamburg
34  19  Gertrud Krumins, Regentenstr. 30, 41748 Viersen
34  20  Margarethe Negel, Friedrich-Ebert-Str. 23, 41749 Viersen
34  100  Roswitha Strache, Nauenstr. 27, 41748 Viersen
34  101  Christel Hinkes, Pittenberg 26, 41747 Viersen
34  127  Gertrud Kuhlmann, Hauptstr. 116, 41747 Viersen
37  1855/1856 Friedrich Müller, Waldburgstr. 39, 53424 Remagen
57  30/31  Annegret Reisen, Heide 70, 47929 Grefrath
57  52/53  Helga Nipsen, Neuwerker Str. 390, 41748 Viersen
59  518  Elisabeth Stültgens, Kempener Str. 6, 41749 Viersen
67  49  Fritz Vödisch, Reiderlenderstr. 9, 28259 Bremen
67  345/346 Maria Mahr, Oberrahserstr. 83, 41748 Viersen

Friedhof Bockert

Block Nr. Grab Nr.  Name der/s Nutzungsberechtigten

III  217a/218 Waltraud Moerschen, Andreas-Hofer-Str. 5, 78559 Spaichingen

Friedhof Helenabrunn

Block Nr. Grab Nr.  Name der/s Nutzungsberechtigten

H  57  Margarete Esser, Neuwerker Str. 175a, 41748 Viersen

Friedhof Dülken

Block Nr. Grab Nr.  Name der/s Nutzungsberechtigten

1  127/128 Gerda Wendt, Pommernstr. 12, 40880 Ratingen
7  40/41  Dechant Helmut Rottleb, Busmannstr. 3, 47623 Kevelaer
28  144/145 Maria Thewissen, Wilhelm-Leuschner-Str. 3, 41751 Viersen
29  76  Gertrud Poschmanns, Ostgraben 52a, 41751 Viersen
31  156/157 Josephine Klein, Hospitalstr. 83, 41751 Viersen
31  230  Gerhard Engels, Brandenburger Str. 2, 41751 Viersen
31  191/192 Johanna Desmarets, Norrenbergstr. 12, 41751 Viersen

Friedhof Süchteln

Block Nr. Grab Nr. Name der/s Nutzungsberechtigten

B VI  37-39  Hildegard Zeuren, Mühlenheuweg 51, 41749 Viersen
33  5/6  Beatrix Heinzel, Anne-Frank-Str. 52, 41749 Viersen

Viersen, den 16.07.2012
Stadt Viersen

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Hühnerbein

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 651
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich

über die Aufstellung der 111. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Willich (Flächentausche) 
und die Durchführung des Verfahrens der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) des Baugesetzbuches 
(BauGB).

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am 
18.04.12 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), 
bekannt gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) 
in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit 
gültigen Fassung die Aufstellung der 111. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Willich 
(Flächentausche)  beschlossen.

In gleicher Sitzung wurde der Beschluss zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 
BauGB gefasst.

Der Flächennutzungsplanänderungsentwurf kann in 
der Zeit vom 03.08.12 bis 31.08.12 im Technischen 
Rathaus der Stadt Willich, Geschäftsbereich 
Stadtplanung, Rothweg 2, 47877 Willich, Zimmer 006, 
während der folgenden Dienststunden eingesehen 
werden:

Montags, dienstags und donnerstags 
von 07.30 bis 16.00 Uhr

mittwochs       
von 07.30 bis 17.00 Uhr

freitags        
von 07.30 bis 12.30 Uhr.

Äußerungen zu den Planungen können vom 
03.08.12 bis 31.08.12 schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift im Geschäftsbereich Stadtplanung der 
Stadt Willich vorgebracht werden. 

Eingegangene Äußerungen werden dem Planungs-
ausschuss der Stadt Willich zur Beratung vorgelegt. 
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung 
erfolgt durch den Rat der Stadt Willich nach Abschluss 
der öffentlichen Auslegung.

Mit Ablauf des 31.08.12 ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit abgeschlossen.

Willich, 10.07.12

In Vertretung
gez. Martina Stall

Techn. Beigeordnete

Der Änderungsbereich ist aus der nachfolgenden 
Planskizze ersichtlich. 
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 653
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Bekanntmachung der Schwalmtalwerke AöR
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 656 
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Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld 
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 10.04.2012
sind an dem von der Sparkasse Krefeld
ausgestellten Sparkassenbuch

Nr. 3102113051

keine Rechte geltend gemacht worden.
Gemäß § 16 der Sparkassenverordnung vom 
15.12.1995, geändert durch die Verordnung vom 
21.06.1999, wird die Sparurkunde hierdurch für kraft-
los erklärt.

Krefeld, den 10.07.2012

Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 674

Aufgrund unseres Aufgebotes vom 20.04.2012
sind an der von der Sparkasse Krefeld
ausgestellten Sparkassenbücher

Nr. 3100336878
Nr. 3102501065

keine Rechte geltend gemacht worden.
Gemäß § 16 der Sparkassenverordnung vom 
15.12.1995, geändert durch die Verordnung vom 
21.06.1999, werden die Sparurkunden hierdurch für 
kraftlos erklärt.

Krefeld, den 20.07.2012

Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 674

Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in derderzeit gültigen 
Fassung wird der 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung
 und Straßenverkehr vom 26.06.2012

 - Aktenzeichen 03191475878/sv 
gegen:

Herrn
Ivan Gligorijevic

Fraute-de-Perea 056
SRB-35250 PARACIN

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt desKreises Viersen.Der 
Bußgeldbescheid liegt bei der/dem Kreis Viersen, 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,Rathausmarkt 
3, 41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger 
offen und kann dort vomEmpfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wirdrechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach ZustellungEinspruch eingelegt wird.

Viersen, 18.07.2012

Im Auftrag
Erkens/Pulter

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 674

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
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